
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat zu Recht erkannt: 

 

Der Polizeibeamte NN ist gemäß § 126 Abs. 2 BDG schuldig: 

1. Er hat am 22. Dezember 2017, um 07:30 Uhr, in Zivil und außer Dienst, sein KFZ mit 

dem behördlichen Kennzeichen NN, auf der NN, in einem durch Alkohol 

beeinträchtigten Zustand (1,74 Promille), durch das Ortsgebiet von NN gelenkt und 

hierbei einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht. 

2. Er hat seine uneingeschränkte Dienst- bzw. Einsatzfähigkeit herabgesetzt, weil ihm mit 

Bescheid der BH NN vom 02.01.2018 die Lenkberechtigung für die Dauer von 8 

Monaten entzogen wurde.  

 

Der Beamte hat - unbeschadet seiner verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung –seine 

Dienstpflichten nach § 43 Abs. 2 BDG, nämlich in seinem gesamten Verhalten darauf 

Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung 

seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt. 

 

Gemäß § 92 Abs. 1 Ziffer 2 BDG wird die Disziplinarstrafe der Geldbuße in der Höhe 

von € 900,- (neunhundert) verhängt. Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 

BDG keine Verfahrenskosten vorgeschrieben. Die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen. 

BEGRÜNDUNG 

NN ist Polizist der NN und verrichtet als NN im Stadtpolizeikommando NN Dienst. Wegen 

dieses Vorfalls wurde er mit Wirkung vom 08.01.2018 zur Landespolizeidirektion NN, 

dienstzuteilt.  

 

Verwaltungs(straf)verfahren: 

1. Die Bezirkshauptmannschaft NN bestrafte den Beschuldigten mit rechtskräftigem 

Straferkenntnis vom 25.01.2018, NN, wegen Übertretung nach §§ 99 Abs. 1a, iVm  § 

5 StVO mit einer Geldstrafe in der Höhe von € 1.600,--. 

2. Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft NN vom 02.01.2018, Zahl NN wurde die 

Lenkberechtigung auf die Dauer von 8 Monaten entzogen und eine Nachschulung 

gemäß § 24 Abs. 3 FSG, sowie eine verkehrspsychologische Stellungnahme 

angeordnet.  
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Sachverhalt: 

Der Disziplinarbeschuldigte verrichtete am 21. Dezember 2017 bis 24:00 Uhr Dienst und 

konsumierte im Anschluss daran an verschiedenen Orten Alkohol. Um ca. 07:30 Uhr nahm 

er sein Kraftfahrzeug mit dem behördlichen Kennzeichen NN in Betrieb und fuhr durch das 

Ortsgebiet von NN. Im Bereich der Kreuzung NN touchierte er zunächst den Gehsteig und 

stieß in der Folge gegen ein Verkehrszeichen. Das Kraftfahrzeug war aufgrund der 

Beschädigungen danach nicht mehr fahrbereit.  

Die einschreitenden Polizeibeamten des NN, veranlassten die Durchführung eines 

Alkotests, der bei dem Disziplinarbeschuldigten einen Alkoholisierungsgrad von 1,74 %o 

ergab.  

 

Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission, NN, wurde die mündliche 

Verhandlung anberaumt und am 05. Juni 2018 durchgeführt.  

  

Angaben des Disziplinarbeschuldigten (DB) 

Der DB bekannte sich schuldig und gab an, dass er einsehe Dienstpflichten verletzt zu 

haben. Er habe einfach zu viel getrunken und dann keine Kontrolle mehr über sich gehabt, 

weshalb er auch das KFZ in Betrieb genommen habe. Er ersuchte in seinem Schlusswort 

um eine milde Strafe.  

 

Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen: 

Auf dieses Verfahren ist die Geschäftsordnung der Disziplinarkommission für das Jahr 
2018 anzuwenden.  

 
§ 43 (2) BDG Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass 
das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben 
erhalten bleibt.  

 

Zur Schuldfrage:  

Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der DB seine Dienstpflichten 

schuldhaft verletzt hat.  

 

Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 BDG 

Der Disziplinarbeschuldigte ist überführt, sein Kraftfahrzeug in einem durch Alkohol 

beeinträchtigten Zustand gelenkt zu haben. Deswegen wurde er von der 

Bezirksverwaltungsbehörde auch bestraft und seine Lenkberechtigung für die Dauer von 8 

Monaten entzogen.  
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Lenken eines PKW im alkoholisierten Zustand mit Verkehrsunfall 

Gemäß ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes werden gerade an 

Polizeibeamte qualifizierte Anforderungen gestellt, da diese im Rahmen ihrer dienstlichen 

Aufgaben zum Schutz vor Verletzungen des Straf- und Verwaltungsstrafrechts berufen 

sind und man von ihnen erwarten können muss, dass sie die darin geschützten 

Rechtsgüter nicht selbst verletzen (zB: VwGH 15.4.1985, 84/12/0229; DOK: 17.9.1990, 126/10-

DOK/89). Der damit gewählte Bezugspunkt führt dazu, dass etwa an das Verhalten von 

Kriminalbeamten insoweit besonders qualifizierte Anforderungen gestellt werden, als diese 

im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben in der Regel zum Schutz von Verletzungen des 

gesamten StGB (auch der §§ 81 und 88 StGB) berufen sind (VwGH vom 15.09.2011, Zahl 

2011/09/0019). Im Hinblick auf die vom Gesetzgeber zur Verhinderung von Gefährdungen 

im Straßenverkehr verfolgten Ziele (deshalb auch die strengen Strafbestimmungen bei 

Übertretungen nach § 5 StVO) ist sein Verhalten daher zweifellos geeignet, das Vertrauen 

der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben zu 

beeinträchtigen. Einem Polizeibeamten wird aufgrund seiner Stellung, in der er der Kritik 

der Bevölkerung ständig ausgesetzt ist, ein besonders normgerechtes Verhalten 

vorgeschrieben. Im weiten Bereich des Straßenverkehrsrechtes spielt vor allem „Alkohol 

im Straßenverkehr“ eine Schlüsselrolle sowohl was seine Bedeutung in der Judikatur 

anlangt als auch in der ständigen öffentlichen Diskussion. Das Einschreiten der Exekutive 

wird gerade in diesem Bereich von der Bevölkerung einerseits stark gefordert und 

andererseits von den betroffenen Kfz-Lenkern als besonders restriktiv erlebt. Umso 

schädlicher ist es daher für das Ansehen der Polizei, wenn ein Polizist selbst in diesem 

Bereich straffällig wird. Gerade in Zeiten, in denen der öffentliche Dienst kritischen Augen 

der Öffentlichkeit gegenübersteht, muss von den Bediensteten ein einwandfreies 

Verhalten erwartet werden. Übertritt ein Polizeibeamter selbst grundlegende 

Verwaltungsvorschriften wird die Achtung, welche der Beamte zur Wahrung seines 

Dienstes benötigt und das Vertrauensverhältnis, das zwischen ihm und der Verwaltung 

besteht, erheblich beeinträchtigt. 

 

Beim Disziplinarbeschuldigten kommt hinzu, dass es sich bei ihm um einen leitenden 

Beamten und damit eine Führungskraft der oberen Führungsebene handelt. Ihm kommt 

sowohl gegenüber Mitarbeitern, als auch gegenüber der Öffentlichkeit eine besondere 

Vorbildwirkung zu, weil gerade NN auf die professionelle und effiziente Besorgung des 

Polizeidienstes durch ihre Mitarbeiter wesentlichen Einfluss haben.  
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Entzug der Lenkberechtigung 

Hinzu kommt, dass durch den Entzug der Lenkberechtigung die Dienst- und 

Einsatzfähigkeit des Disziplinarbeschuldigten wesentlich herabgesetzt wurde. 

Grundsätzlich ist zur Einsatzfähigkeit von Beamten anzuführen, dass das Lenken von 

Dienstfahrzeugen notwendig ist und der Besitz einer Lenkberechtigung auch ein 

Aufnahmekriterium für den Polizeidienst darstellt. Gerade bei längeren Diensten, die im 

Exekutivdienst üblich sind, entspricht es auch der polizeilichen Praxis, dass sich die 

Beamten beim Lenken des Dienstfahrzeuges abwechseln. Dem selbständigen Lenken von 

Dienstfahrzeugen kommt – auch im Kriminaldienst, wo Beamte bei Erhebungen auch sehr 

oft alleine Dienst versehen und daher ein Kraftfahrzeug lenken müssen - grundsätzlich ein 

hoher Stellenwert zu. Dienstvorgesetzte, die – wie der Disziplinarbeschuldigte – in 

größeren Organisationseinheiten Dienst versehen, haben zur Wahrnehmung ihrer Dienst- 

und Fachaufsicht (z.B. Dienstkontrollen) Kraftfahrzeuge zu lenken. Insoweit der 

Disziplinarbeschuldigte durch den Entzug der Lenkberechtigung seine uneingeschränkte 

Einsatzfähigkeit herabgesetzt hat, liegt nach ständiger Rechtsprechung ein, einem 

besonderen Funktionsbezug gleichwertiger Sachverhalt vor, welcher unter § 43 Abs. 2 

BDG zu subsumieren ist. 

 

Dass der Disziplinarbeschuldigte verwaltungsstrafrechtlich bestraft wurde, vermag an 

seiner disziplinären Verantwortlichkeit nichts zu ändern. Der Begriff des „Vertrauens der 

Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben“ meint nämlich 

die Glaubwürdigkeit und Wertschätzung, die das Beamtentum in der Öffentlichkeit genießt. 

Daraus folgt, dass dieser spezifisch dienstrechtliche Aspekt vom 

verwaltungsstrafrechtlichen Tatbestand nicht wahrgenommen wird, sondern eine völlig 

andere Zielrichtung hat.  

 

Strafbemessung - § 93 BDG 

Gemäß § 93 Abs. 1 BDG 1979 ist das Maß für die Höhe der Strafe die Schwere der 

Dienstpflichtverletzung; dabei ist jedoch darauf Bedacht zu nehmen, inwieweit die 

beabsichtigte Strafhöhe erforderlich ist, um den Disziplinarbeschuldigten von der 

Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. Zu berücksichtigen sind aber 

auch die bisherigen dienstlichen Leistungen sowie sein Verhalten im  Dienststand und die 

Qualität der bisherigen Dienstleistung. Der erkennende Senat hat sich nach der Judikatur 

des VwGH jedenfalls ein umfassendes Bild des Disziplinarbeschuldigten zu machen und 

dann eine Prognose zu stellen, inwieweit und in welchem Ausmaße eine Bestrafung 
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notwendig ist. Für die Schwere der Dienstpflichtverletzung ist nicht nur maßgebend, in 

welchem objektiven Ausmaß gegen Dienstpflichten verstoßen oder der Dienstbetrieb 

beeinträchtigt wurde, sondern es muss die Bestrafung grundsätzlich in einem 

angemessenen Verhältnis zum Unrechtsgehalt der Verfehlung stehen und sie muss 

spezial- und generalpräventiv erforderlich sein. Innerhalb des Schuldrahmens darf keine 

strengere Strafe verhängt werden, als sie aus Gründen der Spezialprävention notwendig 

erscheint (vgl. Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten
3
, 78 ff; VwGH vom 14.11.2007, 

2005/09/0115).  

  
Milderungsgründe:  

 reumütiges Geständnis (§ 34 Abs. 1 Ziffer 17 StGB) 

 positive Zukunftsprognose 

 disziplinäre und strafrechtliche Unbescholtenheit (§ 34 Abs. 1 Ziffer 2 StGB) 

 Belobigungen 

 Folgen der Tat  
 

Insgesamt liegt – nicht zuletzt vor dem Hintergrund seiner Führungsfunktion - eine 

mittelgradige Verletzung von Dienstpflichten vor, weshalb der erkennende Senat die 

Verhängung einer Geldbuße in spezial-, vor allem aber in generalpräventiver Hinsicht als 

notwendig erachtete. Durch die gewählte Sanktion ist der Unrechtsgehalt seiner Tat 

ausreichend gesühnt und bedarf es weder spezial- noch generalpräventiv einer höheren 

Strafe. 


